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1. In der Zuordnung von Telekommunikationsnummern zu ihren Anschlussinhabern 

liegt ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Demgegen-

über liegt in der Zuordnung von dynamischen IP-Adressen ein Eingriff in Art. 10 

Abs. 1 GG. 

 

2. Der Gesetzgeber muss bei der Einrichtung eines Auskunftsverfahrens sowohl 

Rechtsgrundlagen für die Übermittlung, als auch für den Abruf von Daten schaf-

fen. 

 

3. Das automatisierte Auskunftsverfahren der §§ 112, 111 TKG ist mit der Verfas-

sung vereinbar. § 112 TKG setzt dabei für den Abruf eigene Ermächtigungs-

grundlagen voraus.  

 

4. Das manuelle Auskunftsverfahren der §§ 113 Abs. 1 Satz 1, 111, 95 Abs. 1 TKG 

ist in verfassungskonformer Auslegung mit dem Grundgesetz vereinbar. Zum ei-

nen bedarf es für den Abruf der Daten qualifizierter Rechtsgrundlagen, die selbst 

eine Auskunftspflicht der Telekommunikationsunternehmen normenklar begrün-

den. Zum anderen darf die Vorschrift nicht zur Zuordnung dynamischer IP-

Adressen angewendet werden. 

 

5. Die Sicherheitsbehörden dürfen Auskünfte über Zugangssicherungscodes (§ 113 

Abs. 1 Satz 2 TKG) nur dann verlangen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

für ihre Nutzung gegeben sind. 


